
sich nicht nur auf einige Beistände 
— in der Regel immer wieder die
selben — stützt. Dadurch konnte die 
Arbeit auf diesem Gebiet wesent
lich verbessert werden. Den Gerich-

Die technischen Mitarbeiter des 
Kreisgerichts Rostock (Stadt) haben 
sich vor einiger Zeit darüber Ge
danken gemacht, wie durch die An
wendung der Grundsätze der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit auch 
in ihrer Tätigkeit eine neue Qualität 
erreicht werden kann.
Beispielsweise fühlten sich die ein
zelnen Protokollantinnen früher aus
schließlich gegenüber dem jeweiligen 
Richter verantwortlich, ohne sich 
auch für die anderen Aufgaben des 
Gerichts zu interessieren. Bei einer 
stärkeren Belastung einer Protokol
lantin gab es fast immer Schwierig
keiten, einen Ausgleich durch die an
deren Kolleginnen herbeizuführen. 
Diese ressortmäßige Arbeitsweise er
schwerte auch die kritische Ausein
andersetzung unter den Mitarbeitern. 
Es kam deshalb darauf an, ihnen 
klarzumachen, daß die Herausbildung 
einer kollektiven Arbeitsweise we
sentlich zur Verbesserung des Ar
beitsablaufs und der kollegialen Be
ziehungen beiträgt.
Unser Arbeitskollektiv legt jetzt wö
chentlich die Schwerpunkte der Ar
beit fest und gewährleistet dadurch 
eine gleichmäßige Auslastung der 
Protokollantinnen. Entsprechend der 
Zahl der anstehenden Verhandlun-

ten, die noch nicht so arbeiten, kann 
daher empfohlen werden, ähnlich zu 
verfahren.

PAUL WITTE,
Richter am Kreisgericht Greifswald

gen erfolgt die Einsetzung der Pro
tokollantinnen so, daß genügend Zeit 
für die übrigen Schreibarbeiten, wie 
Ladungen usw., verbleibt.
Nun könnte der Gedanke aufkom- 
men, daß durch diese Verfahrens
weise die Verantwortlichkeit für die 
Tätigkeit der Protokollantinnen von 
der Geschäftsstellenleitung auf das 
Arbeitskollektiv abgewälzt worden 
wäre. Tatsächlich haben jedoch die 
Protokollantinnen begonnen, sich 
mehr als früher über ihre Arbeit Ge
danken zu machen. Sie setzen sich 
auch kritisch mit Kolleginnen aus
einander, deren Arbeitsleistungen 
nicht befriedigen, und bemühen sich, 
die Ursachen dafür aufzudecken.
Ferner wurden Maßnahmen zur Qua
lifizierung der Protokollantinnen, be
sonders der neueingestellten Kräfte, 
getroffen. In einer von den Sekretä
ren des Kreisgerichts durchgeführten 
Schulung wurden ihnen die notwen
digen Kenntnisse auf dem Gebiet des 
Straf- und Zivilprozeßrechts ver
mittelt, die sie brauchen, um ord
nungsgemäß die technischen Vor
bereitungen für die Verhandlungen 
in Straf- und Zivilsachen durchfüh
ren zu können. Das Kollektiv küm
mert sich auch um die politische Wei
terentwicklung der technischen Mit

arbeiter. Die Kolleginnen setzen sich 
in den wöchentlichen Beratungen mit 
den Schwerpunkten unserer Politik 
auseinander.
Die guten Erfahrungen des Kollek
tivs der Protokollantinnen wurden 
von den Mitarbeiterinnen der Ge
schäftsstellen und der Buchhaltung 
ausgewertet. Das Beispiel gab den 
Anstoß: auch diese Kolleginnen
schlossen sich zu einem Arbeitskol
lektiv zusammen. Die Verschieden
artigkeit der Tätigkeit erforderte es, 
daß sich die Kolleginnen des einen 
Arbeitsbereichs mit dem anderen Ar
beitsbereich vertraut machten. Jetzt 
sind sie in der Lage, sich gegenseitig 
zu vertreten, und alle Kolleginnen 
fühlen sich für die Lösung der Auf
gaben des gesamten Arbeitskom
plexes verantwortlich.
Die Prinzipien der sozialistischen 
Hilfe finden ihren Ausdruck darin, 
daß sich die beiden Arbeitskollektive 
bei besonderer Arbeitshäufung gegen
seitig unterstützen. So haben Ge
schäftsstellenleiterinnen Protokoll
dienst geleistet, während Protokol
lantinnen zeitweilig verantwortlich in 
den Geschäftsstellen eingesetzt wer
den konnten. Es war uns sogar mög
lich, anderen Gerichten mehrere 
Wochen lang mit Protokollantinen 
auszuhelfen.
Diese neuen, sozialistischen Arbeits
methoden befähigen die technischen 
Mitarbeiter, einen wichtigen Beitrag 
bei der Lösung der Aufgaben zu lei
sten, die den Justizorganen gestellt 
sind.

GISELA HELM, Sekretär
am Kreisgericht Rostock (Stadt)

Bessere Ergebnisse durch kollektive Arbeit

dtaoktsyjpeckuyiG)
Strafrecht
§ 1 StEG; OG-Richtlinie Nr. 12.

Der Grundsatz der differenzierten Anwendung von 
Freiheitsstrafen und Strafen ohne Freiheitsentzug ist 
auch dann zu beachten, wenn bestimmte Delikte (hier: 
Verkehrsdelikte) zeitweilig gehäuft auftreten.
OG, Urt. vom 3. April 1962 - 3 Zst III 8/62.

Das Kreisgericht hat den Angeklagten wegen fahrlässi
ger Körperverletzung gemäß § 230 StGB in Tateinheit 
mit Übertretungen gemäß §§ 1, 7 Abs. 2, 6 Abs. 4 StVO 
zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die gegen dieses 
Urteil eingelegte Berufung wurde durch Beschluß des 
Bezirksgerichts als offensichtlich unbegründet verworfen. 
Der Entscheidung liegen im wesentlichen folgende 
Feststellungen zugrunde:
Der Angeklagte ist Eigentümer eines Motorrades vom 
Typ „Jawa“ 175 cm3. Er ist seit dem 3. März 1961 im 
Besitz einer Fahrerlaubnis Klasse 1. Mit seinem Kraft
rad hatte er bis zum Oktober 1961 etwa 10 000 km 
zurückgelegt. Er ist in dieser Zeit niemals als rück
sichtsloser oder undisziplinierter Fahrer aufgefallen. 
Am 28. Oktober 1961 holte der Angeklagte seinen zu
künftigen Schwager von dessen Arbeitsstelle in S. ab. 
Dieser nahm auf dem Soziussitz Platz, und beide traten

bei guten Straßen- und Sichtverhältnissen die Heim
fahrt an. Vor dem Einbiegen in die Rechtskurve von 
der L.dorfer zur G.Straße schaltete der Angeklagte von 
dem 3. auf den 2. Gang herunter. Beim Einbiegen be
trug die Geschwindigkeit etwa 35 bis 40 km/h. Diese 
Geschwindigkeit war jedoch zu hoch, so daß das Kraft
rad auf die linke Fahrbahnhälfte getragen wurde, aüf 
der ihm in langsamer Fahrt ein Lastzug entgegenkam. 
Trotz Bemühungen gelang es dem Angeklagten nicht, 
das Kraftrad auf die rechte Fahrbahnhälfte hinüber
zuziehen, so daß er mit dem linken Handgriff der 
Lenkstange die linke Tür des Fahrerhauses des Last
kraftwagens streifte und dadurch in Höhg der Hinte- 
achse zu Fall kam. Der Angeklagte erlitt dabei eine 
Platzwunde an der Stirn, während sein Mitfahrer eine 
leichte Gehirnerschütterung und einen Oberarmkopf
bruch davon trug und infolge der Verletzungen fünf 
Wochen arbeitsunfähig war. Das Motorrad wurde be
trächtlich, der Lastkraftwagen nur unerheblich beschä
digt. Größerer Schaden war nur dadurch vermieden 
worden, daß der LKW-Fahrer seinen Lastzug im Augen
blick des Anstoßes zum Stehen bringen konnte.
Der Präsident des Obersten Gerichts der Deutschen 
Demokratischen Republik hat zugunsten des Angeklag
ten die Kassation des Beschlusses des Bezirksgerichts 
und des Urteils des Kreisgerichts im Strafausspruch 
wegen Nichtanwendung des § 1 StEG beantragt.
Der Kassationsantrag hatte Erfolg.
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